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Bekanntmachung 

der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des ersten Bürgermeisters 

am 08.03.2026 
 

Der Wahlausschuss der Stadt Penzberg hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters folgende 
Wahlvorschläge zugelassen: 

Ordnungszahl 

Nr. 

Name des 

Wahlvorschlagträgers (Kennwort) 

Bewerber 

(Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf  kommunale Ehrenämter) 

Jahr der 

Geburt 

01  Christlich-Soziale Union in Bayern 
e.V. (CSU) 

Korpan Stefan, Erster Bürgermeister, Kreisrat 1983 

04  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE) 

Schweiger Wolfgang, Kreisgeschäftsführer 1967 

05  Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

Meikis Clemens, Jurist (Univ.), Geschäftsführer Patent- und 
Markenindustrie 

1979 

06  Penzberg MITEINANDER (PM) Kopf Thomas, Dipl. Verwaltungswirt (FH), Kriminalbeamter 1978 

07  Bürger für Penzberg (BfP) Jabs Armin, Dipl.-Betriebsw. (FH), Versicherungsfachwirt, 
Stadtrat, Kreisrat 

1966 

 



Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu 
entnehmen. 

Penzberg, 30.01.2026 
STADT PENZBERG 
Joachim Bodendieck 

Wahlleiter 
 
 

Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Stadtrats 
am 8. März 2026 

 
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Stadtrats folgende Wahlvorschläge zugelassen: 
 
 

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)   

03 Alternative für Deutschland (AfD)   

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)   

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)   

06 Penzberg MITEINANDER (PM)   

07 Bürger für Penzberg (BfP)   

 
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich 
aus der nachfolgend abgedruckten Anlage. 

 
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, 
zu entnehmen. 

 
Penzberg, 30.01.2026 
STADT PENZBERG 
Joachim Bodendieck 

Wahlleiter 
 

 
Anlage zur 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des Stadtrats 
am Sonntag, 8. März 2026 

 
 
Für die Wahl des Stadtrats wurden beim Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in 
Bayern e.V. folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter Jahr der 
Geburt 

101 Korpan Stefan, Erster Bürgermeister, Kreisrat 1983 

102 Probst Maria, Dipl.-Ing., Landschaftsarchitektin, Stadträtin 1981 

103 Trifunovic Aleksandar, Wirtschaftsinformatiker, Stadtrat 1990 

104 Abt Christian, Logistiker, Stadtrat 1975 

105 Credé David, Dipl.-Staatsw., Regierungsdirektor 1981 

106 Eberl Jack, Unternehmer, Stadtrat 1969 

107 Jung Marcel, Betriebsmittelmanager 1986 



108 Janker Renate, Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen 1967 

109 Schmid Martl, Metzgermeister, Stadtrat 1999 

110 Schmuck Ludwig, Rettungsassistent, Stadtrat 1950 

111 Rabeler Christian, Unternehmer 1990 

112 Herlan Alice, Steuerberaterin 1976 

113 Kattler Ulrich, Bauplaner 1971 

114 Demmel Anna, Fachoberlehrerin 1987 

115 Tüfekci Fuat, Gastronom 1978 

116 Höck Peter, Landwirtschaftsmeister 1968 

117 Engel Claudia, Bürokauffrau 1962 

118 Schmatz Michael, Sozialversicherungsfachwirt 1961 

119 Muniak Nicole, Regierungshauptsekretärin 1962 

120 Dr. Mosebach Herbert, Physiker 1952 

121 Moréh Etelka, Altenpflegerin 1979 

122 Heindl Maximilian, Student 2001 

123 Suttner Alexander, Betriebswirt 1988 

124 Onnis Michael, Bankkaufmann 1993 

 
 
Wahlvorschlag Nr. 3 Kennwort Alternative für Deutschland folgende Bewerberinnen und Bewerber 
zugelassen: 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter Jahr der 
Geburt 

301 Greufe Holger, Elektroinstallateur 1960 

302 Lehmann Tobias, Selbst. Unternehmer im Dienstleistungsbereich 1989 

303 Sturm Nico, Chemietechniker 1999 

 
 
Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Bewerberinnen und Bewerber 
zugelassen: 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter Jahr der 
Geburt 

401 Dr. Engel Kerstin, Diplom-Biologin, Stadträtin, Kreisrätin 1968 

402 Schweiger Wolfgang, Kreisgeschäftsführer 1967 

403 Emmerling Irmgard, System. Familientherapeutin 1951 

404 Eilert Christian, Diplom-Biologe, Lehrer, Stadtrat 1976 

405 Hauptmann Ingrid, Bilanzbuchhalterin 1957 

406 Kurz Georg, Dr., Chemiker 1963 

407 Orth Anette, Unternehmensberaterin 1958 

408 Bröker Lukas, Schüler 2007 

409 Fent Lena, Zahntechnikerin 1982 

410 Carmona Boos Felix, Schüler 2007 

411 Heister Frigga, Biologisch-Technische Assistentin 1967 

412 Dr. Grünewald Felix, Biochemiker 1980 



413 Drasdo Petra, Einzelhändlerin 1958 

414 Drexel Georg, Bauingenieur 1992 

415 Schelter Anne, Ehrenamtskoordinatorin 1982 

416 Berchtold Heinrich, Studiendirektor i. R. 1949 

417 Schantz Sandy, Stellv. Büchereileitung 1975 

418 Fügener Sebastian, Bauingenieur, Stadtrat 1983 

419 Fürst Christina, Soziologin 1986 

420 Staub Lisa, Szenenbildnerin 1983 

421 von Platen Katharina, Rechtsfachwirtin, Stadträtin, Kreisrätin 1979 

422 Kürzinger Birgit, Renterin 1947 

 
 
Wahlvorschlag Nr. 5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands folgende Bewerberinnen 
und Bewerber zugelassen: 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter Jahr der 
Geburt 

501 Meikis Clemens, Jurist (Univ.), Geschäftsführer Patent- und Markenindustrie 1979 

502 Endres Ronja, Koordinatorin Klima und Arbeit 1986 

503 Leinweber Adrian, Kaufmännischer Leiter, Stadtrat 1969 

504 Zehetner Elke, Verwaltungsdirektorin, Stadträtin, Kreisrätin 1968 

505 Lenk Hardi, Zimmerermeister und Bautechniker, Dritter Bürgermeister, Stadtrat 1966 

506 Schulz Katharina, Lehramtsstudentin 2001 

507 Keller Thomas, Schreinermeister, Stadtrat 1972 

508 Eisensehr Julia, Erzieherin 1989 

509 Lenk Hannes, Zimmerer 2001 

510 Aichbichler Tanja, Teamassistentin 1984 

511 Yerli Bayram, Gastronom, Stadtrat 1971 

512 Floßmann Ursula, Hausfrau 1960 

513 Fey Holger, Dipl.-Ing.(FH), Bauingenieur 1974 

514 Nees-Volk Gertrud, Architekt Dipl.-Ing. 1961 

515 Arnstadt Benno, Arzt 1981 

516 Appel-Greim Katharina, Diplom-Psychologin 1974 

517 Sonnenstuhl Dieter, Betriebsrat 1964 

518 Meindl Susanne, Technische Angestellte 1966 

519 Volk Konstantin, Fachkraft für Veranstaltungstechnik 1995 

520 Reisnecker Manfred, Dr., Notar a. D. 1967 

521 Gattinger Benedikt, NFZ-Mechatroniker 2004 

522 Kappelar Rainer, Diplom-Ingenieur, Selbständig 1962 

523 Volk Moritz, Student 2001 

524 König Stefan, Publizist 1959 

 
 



Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Penzberg MITEINANDER folgende Bewerberinnen und Bewerber 
zugelassen: 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter Jahr der 
Geburt 

601 Kopf Thomas, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Kriminalbeamter 1978 

602 Frohwein-Sendl Ute, Dipl.-Sozialpäd.(FH), Jugendsozialarbeit, Stadträtin 1960 

603 Hohm Alexander, Dr., Jurist Baurecht und Dozent 1993 

604 Bocksberger Markus, Gastronom, Zweiter Bürgermeister, Stadtrat 1970 

605 Völker-Rasor Anette, Dr. phil., Historikerin, Stadträtin 1962 

606 Aigner Monika, Dipl.-Sozialpäd.(FH), Sozialer Dienst 1979 

607 Fuchs Kajal, Kauffrau, E-Commerce 2002 

608 Frick Ramona, Dipl.-Sozialpäd.(FH), Einrichtungsleitung KiGA 1984 

609 Wessner Maximilian, Elektroniker 1984 

610 Matschl Gisela, Ass.jur., Anwältin und Mediatorin 1962 

611 Rasor Peter, Dr. rer. nat., Chemiker 1958 

612 Bocksberger Robert, Dipl. Forstwirt, Forstbetriebsleiter 1963 

613 Uhl Monika, Dipl. BW (FH), Geschäftsführerin 1975 

614 Sendl Thomas, Dipl.-Sozialpäd. (FH), Verwaltungsangestellter 1957 

615 Scholz Bärbel, Coach und Trainerin 1952 

616 Helfferich-Thomas Annette, Diplompädagogin, Schulsozialarbeit 1963 

617 Dr. Ranft Andreas, Dr. med., Arzt 1973 

618 Müller Sybille, Dipl. Kauffrau, Steuerberatung 1962 

619 Curth Christian, Dipl.-Ing. (FH), Maschinenbauingenieur 1970 

620 Geißler Uwe, Journalist 1962 

621 Schilder Gerhard, Gymnasiallehrer 1953 

622 Wippermann Carl-Christian, M.Eng., Umweltingenieur 1990 

623 Obenaus-Geiger Gisela, Museumsleiterin i. R. 1951 

624 Janner Martin, Rechtsanwalt, Stadtrat 1963 

 
 
Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Bürger für Penzberg folgende Bewerberinnen und Bewerber 
zugelassen: 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter Jahr der 
Geburt 

701 Jabs Armin, Dipl.-Betriebsw. (FH), Versicherungsbetriebswirt, Stadtrat, Kreisrat 1966 

702 Sacher Wolfgang, Verwaltungsfach- und Betriebswirt, Controller und Energiewirt (BVS), Stadtrat 1966 

703 Kirner Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Unternehmer 1966 

704 Disl Ferdinand, Heizungsbaumeister, Stadtrat 1962 

705 Kölsch Bertram, Dipl.-Ing. (FH), Vertriebsleiter 1960 

706 Kammel Rüdiger, Polizeibeamter a. D., Stadtrat 1953 

707 Böge Yannick, Dr. sc. nat., Unternehmer 1983 

708 Gnyp Ingeborg, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) a. D. 1955 

709 Graf Saskia, Studentin Master BWL 2003 



710 Kirner Lukas, M.Sc., Softwareentwickler 1997 

711 Streidl Jannik, Informatiker 2002 

712 Hunger Niklas, Biologielaborant 2003 

713 Šobáňová-Streidl Lenka, Pharmerwerker 1980 

714 Reitmeier Manfred, Steuerberater 1946 

715 Kammel Stephan, Feuerwehrgerätewart a. D. 1956 

716 Sczepanski Sylvia, Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistentin 1991 

717 Dr. Zurmühl Andreas, Dr. med., Kinderarzt 1967 

718 Disl Peter, selbständiger Installateur- und Heizungsbaumeister 1994 

719 Riehl Frank, Techniker für Automation 1983 

720 Höckenreiner Fabian, selbständiger Garten- und Landschaftsbau 1988 

721 Reitmeier Jochen, Unternehmer 1976 

722 Witt Jürgen, Makler 1947 

723 Sobotta Mark, Elektroingenieur 1970 

724 Sczepanski Erich, Verw.-Dipl., Oberamtsrat i. K. a. D. 1954 

 
Penzberg, 30.01.2026 
STADT PENZBERG 
Joachim Bodendieck 

Wahlleiter 
 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl des Stadtrates, des ersten Bürgermeisters, 
des Kreistags und 

der Landrätin oder des Landrats und 
am Sonntag, 8. März 2026 

 
1. Die Wählerverzeichnisse für die oben bezeichneten Wahlen der Gemeinde Stadt Penzberg 

werden in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der 
allgemeinen Öffnungszeiten 

 
 Montag – Donnerstag 08.00 Uhr – 12.30 Uhr 
 Montag – Mittwoch 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 Donnerstag  14.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 Freitag   08.00 Uhr – 13.00 Uhr 
 
 in der Stadt Penzberg, Rathaus, Bürgerbüro, EG, Karlstr. 25, 82377 Penzberg 
 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Das Rathaus ist barrierefrei erreichbar. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. 
 



Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben 
genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 
15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 
4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in 

dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 
 
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die 

den Wahlschein ausgestellt hat, 
 
5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des 

Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe 
hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

 
5.3 durch Briefwahl. 
 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr 
        
bei der Stadt Penzberg, Rathaus, Bürgerbüro, EG, Karlstr. 25, 82377 Penzberg 

 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
gestellt werden. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen 
entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

 
Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) stellen.  

 



7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die 
Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 

 
8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

 
a)  je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b)  einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c)  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
d)  ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene 
Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich 

abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und 
einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 
16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch 
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie 
entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

 
10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 

der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat. 
 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich 
der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen 
Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

 
 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt 

für die Briefwahl. 
 

Penzberg, 30.01.2026 
STADT PENZBERG 

Stefan Korpan 
Erster Bürgermeister 

 
Ausgehängt am: 02.02.2026 
Abgenommen am: 09.03.2026 


